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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 16.12.2020 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, Gespräche mit dem Eigentümer der Alten Parteischule zu 

führen, mit dem Ziel, dass Personen, die in der Alten Parteischule ihren einzigen Wohnsitz haben 

und keine alternative Unterkunft finden können, weiterhin mindestens bis zum 31.01.2021 im 

Kurz-/Langzeitwohnen Gästehaus „Alte Parteischule“ wohnen können. 

 

02 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bei der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt 

darauf hinzuwirken, dass diese Wohnraum aus der strategischen Reserve bereitstellt, um eine 

Unterbringung der im Beschlusspunkt 01 genannten betroffenen Personen in menschenwürdigen 

Wohnraum sicherzustellen. 

 

 

 

 

08.12.2020, gez. i. A. xxxxxxxxx 
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion AfD 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2020 2021 2022 2023 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

In der vergangenen Woche erhielten die Mieter der Alten Parteischule von der WS 14 GmbH die 

Kündigung zum Ende des Jahres. Es wird dabei davon ausgegangen, dass alle Mieter betroffen 

sind. Zu einem Großteil handelt es sich um Personen, die ihren alleinigen Wohnsitz in der Alten 

Parteischule haben und aufgrund ihrer finanziellen Umstände und des kurzen Zeitraums von 3 

Wochen keine neue Unterkunft finden können. Ihnen droht die Obdachlosigkeit. 

 

Es wird eine hohe Anzahl an neuen potentiellen Obdachlosen erwartet. Hierfür reichen die 

vorhandenen Kapazitäten in den Obdachlosenunterkünften schlichtweg nicht aus. Es ist daher 

dringend notwendig, dass die Stadt Erfurt durch den Oberbürgermeister alles Nötige unternimmt, 

um den Menschen in Not zu helfen. Es wäre nicht zu vermitteln, würden die betroffenen Personen 

und Familien mit ihren Kindern nach der Weihnachtszeit zum Neujahr der Obdachlosigkeit 

ausgesetzt werden, wenn zugleich die Stadt keine Kosten und Mühen scheut, Migranten im 

städtischen Wohnraum unterzubringen. 
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